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1.  Der Vorschlag der Europäischen Kommission  
 
Seit 1993 setzt die Wegekostenrichtlinie den Rahmen für die Erhebung von Gebühren für die 
Straßennutzung durch Lkw. Die derzeit noch aktuelle Richtlinie ist aus dem Jahre 1999 (1999/62/EG). 
2003 hat die Kommission einen Vorschlag zur Änderung dieser Richtlinie vorgelegt, der sich seitdem 
im Gesetzgebungsverfahren befindet. 
 
Die wesentlichen Eckpunkte des Kommissionsvorschlags: 
 

1. die Richtlinie ermöglicht wegelängen- und zeitabhängige Maut- bzw. Nutzergebühren. Es gibt 
keine Bevorzugung eines der beiden Instrumente.  

2. Es gibt keine Verpflichtung für die Mitgliedstaaten eines der beiden Instrumente einzuführen; 
wenn Mitgliedsstaaten  aber Nutzergebühren einführen, so muss dies unter Beachtung der 
Richtlinie erfolgen 

3. Mitgliedsstaaten brauchen die Erlaubnis der Kommission für die Einführung von Maut oder 
Gebühren auf  dem hochrangigen Straßennetz das nicht Teil der Transeuropäischen 
Verkehrsnetze (TEN-V) ist 

4. Die Einnahmen können für Infrastrukturkosten, nicht von Versicherungen abgedeckte 
Unfallkosten, Kosten für Lärmminderung und Minderung von Bodenverseuchung verwendet 
werden  

5. Eine Erhöhung der durchschnittlichen gewogenen Mautgebühr um 25% ist möglich unter der 
Bedingung, dass die Einnahmen zur Finanzierung prioritärer TEN-Projekte genutzt werden  

6. Die Einnahmen müssen in den Erhalt der betreffenden Verkehrsinfrastruktur oder den Erhalt 
der Verkehrsinfrastruktur im Allgemeinen fließen.  

Das heißt, Mitgliedsstaaten können die Einnahmen nicht nach eigenem Ermessen verwenden 
(demzufolge liegt hier ein Verstoß gegen das Subsidiaritätsprinzip vor) 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
2. Unterschiede zwischen der politischen Einigung im Verkehrsministerrat und der 

ersten Lesung im EP 
 
Die wichtigsten Uneinigkeiten zwischen Rat und Parlament sind: 
 
1. Kosten zur Gebührenberechnung  (Art. 7.9): Laut Rat ist nur die Deckung der 

Infrastrukturkosten durch die Maut zulässig. Das EP hielt in erster Lesung auch Kosten für 
Lärmminderung und Minderung der Umweltbelastung durch Luftverschmutzung und Stau für 
zulässig 

 
2. Differenzierung (Artikel 7.10): Der vom Rat akzeptierte Text erlaubt die Kombination von 

100%iger Differenzierung nach Umweltbelastung (EURO-Schadstoffklassen) und 100%iger 
Differenzierung nach Tageszeit, Tagesart und Jahreszeit. Das EP erlaubt lediglich eine 
maximale Differenzierung von 100% insgesamt 

 
3. Erhöhungen (Art. 7.11): Die Ratsentscheidung gestattet Erhöhungen von 15% in Sensiblen 

Bergregionen und 25% in Ausnahmefällen zur Querfinanzierung von grenzüberschreitenden 
Projekten. Das EP gestattet 25% in Bergregionen und Ballungsräumen die von der 
Luftqualitätsrichtlinie (96/62) abgedeckt werden.  

T&E und eine Reihe anderer Verkehrs- und Umweltverbände haben einige Elemente des 
Entwurfs für die Revision der Richtlinie kritisiert. 
Die Koalition ist der Auffassung, dass die geänderte Richtlinie den Mitgliedsstaaten das 
Recht auf:  

·  die Erhebung der Maut für das gesamte Straßennetz ohne Auflagen und 
Ausnahmen 

·  die freie Entscheidung über die Verwendung der  Mauteinnahmen 
·  die Einbeziehung aller externen Kosten  

gewähren muss. 
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3. Empfehlungen für die zweite Lesung: 
 
Die unterzeichnenden Organisationen (siehe Anhang 3) unterstützen für die zweite Lesung im 
Parlament den folgenden Ansatz:  
 
Externe Kosten: Die neue Richtlinie muss den Mitgliedsstaaten die Möglichkeit einräumen, externe 
Kosten auch mittelfristig in die Gebührenberechnung einzubeziehen.1 
Die Frage der externen Kosten wird im Vermittlungsverfahren wahrscheinlich die schwierigste sein. 
Der Rat steht einer Einbeziehung der externen Kosten ablehnend gegenüber, obwohl einige 
Mitgliedstaaten eine solche Einbeziehung befürworten.  
Ein Fortschritt bei der Einbeziehung externer Kosten wird darum nur möglich sein, wenn das 
Parlament bei der zweiten Lesung seine Position aus der ersten Lesung mit Nachdruck bestätigt.  
 
Deshalb sollte das EP seine Position aus der ersten Lesung bestätigen:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese weithin akzeptierte Definition für externe Kosten sollte in der zweiten Lesung beibehalten 
werden. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Siehe Anhang 1 zur Bedeutung externer Kosten 
2 siehe z.B. Weißbuch „Faire Preise für die Infrastrukturbenutzung“ , Europäische Kommission 1998. In Bezug 
auf eine politische Einigung könnten Staukosten hievon ausgenommen werden, wenn die Differenzierung der 
Gebühren eine angemessene Anrechnung der Verkehrsdichte auf die Gebührenhöhe zulässt. Das sollte 
vorzugsweise ausschließlich im Vermittlungsverfahren geschehen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2f ‚Externe Kosten’: Kosten, die eindeutig vom Straßengütersystem verursacht 
werden, aber nicht im Marktpreis ihrer Dienstleistungen einkalkuliert sind. Dies können 
Kosten aufgrund von Verkehrsüberlastung, Umweltkosten, wie lokale und generelle 
Luftverschmutzung, Lärmbelästigung, Schädigung der Landschaft sowie soziale Kosten, wie 
Gesundheitskosten und indirekte Kosten im Zusammenhang mit Unfällen, die nicht von 
Versicherungen abgedeckt werden, sein." 

Die gewogenen durchschnittlichen Mautgebühren orientieren sich an: 

·  den Kosten für Bau, Betrieb, Instandhaltung und Ausbau des betreffenden 
Verkehrswegenetzes, einschließlich der Zinszahlung für das eingesetzte Kapital; 

·  der Verzinsung des eingesetzten Kapitals; 

·  den zur Verringerung der Lärmbelästigung bestimmten Infrastrukturkosten, sowie den 
tatsächlich gezahlten Kosten des Infrastrukturverwalters für Maßnahmen zur Verhütung 
und Reduzierung von Unfällen; 

·  den Kosten, die objektiven umweltbezogenen Aspekten entsprechen wie z.B. 

Bodenverseuchung und Luftverschmutzung einschließlich der durch 
Verkehrsstaus entstehenden Kosten, soweit sie sich konkret mit entsprechend auf das 
europäische Niveau angepassten Berechnungsmethoden quantifizieren lassen.  
Vorschlag für einen Zusatz zur ersten Lesung:  
Bis zum Vorliegen eines gemeinsamen europäischen Verfahrens können Mitgliedsstaaten 
bis zu 60% der Infrastrukturkosten auf die gewogene durchschnittliche Mautgebühr 
aufschlagen um ein minimales Niveau der Einbeziehung externer Kosten zu erreichen. 

(...) 
Diese Gebühren, berechnet nach dem in Anhang II genannten Verfahren, stellen 
Höchstsätze dar; die Mitgliedstaaten können geringere Sätze anwenden. 
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Der vierte Punkt eröffnet die Möglichkeit, zu einem späteren Zeitpunkt Umweltkosten einzubeziehen, 
wie vom EP-Berichterstatter ursprünglich vorgesehen. Diese Möglichkeit ist eine Minimalbedingung in 
Bezug auf externe Kosten und sollte in der zweiten Lesung unter allen Umständen beibehalten 
werden.  Es ist jedoch absehbar, dass es nicht möglich sein wird, sich auf ein gemeinsames 
europäisches Verfahren zu einigen. Daraus folgt, dass es sinnvoll sein kann, statt eines strikten 
Verfahrens Richtlinien festzulegen, die sich an bestehenden und weithin akzeptierten 
Berechnungsgrundlagen, wie z.B. UNITE3,  Infras/IWW4 oder der Schweizer LSVA5 orientieren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Bedingung sollte in der zweiten Lesung beibehalten werden. Das geforderte Modell sollte von 
Vertretern verschiedener Interessengruppen aus Industrie, Transport- und Logistikgewerbe, NGOs, 
Gewerkschaften und Wissenschaftlern entwickelt werden und den Mitgliedsstaaten als Richtlinie bei 
der Berechnung der Nutzungsgebühren dienen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es ist sinnvoll, die externen Kosten in den Anhängen zu berücksichtigen und diesen Text in der 
zweiten Lesung zu bestätigen.  
 
Erhöhungen (Artikel 7.11): Das EP sollte seine Position aus der ersten Lesung bestätigen und 
Erhöhungen für Ballungsräume und Gebiete die in Art. 8.1 der Luftqualitätsrichtlinie genant sind 
96/62/EG beibehalten. Das eröffnet die Möglichkeit, Erhöhungen auch für andere Zwecke als die 
Finanzierung von Infrastrukturprojekten hinzuzufügen.  
 
Differenzierung (Artikel 7.10): Das EP sollte den Ratsvorschlag annehmen. Dieser eignet sich besser 
für eine faire Anlastung der realen Kosten, obgleich er nicht ausreichend ist wenn es zu den effektiven 
Kostenunterschieden kommt. Der EP Ansatz aus der ersten Lesung ist zu restriktiv. Demnach müsste 
ein stark emittierender 40 t Lkw auf einer stark belasteten Straße nur maximal 100% mehr zahlen als 
ein Niedrigemissions-Lkw mit 3,5t auf einer unbelasteten Nebenstraße.  
 

                                                 
3 UNIfication of accounts and marginal costs for Transport Efficiency (http://www.its.leeds.ac.ik/projects/unite/) 
4 Infras/IWW: “External costs of Transport” - update study, October 2004 
5 Die Schweizer LSVA wurde von der EU Kommission und allen Mitgliedsstaaten im Rahmen des bi-lateralen 
Landverkehrsabkommen zwischen der EU und der  Schweiz angenommen.  

Artikel 7.10a. 

Die Kommission entwickelt bis spätestens zwei Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie ein 
gültiges, transparentes und nachvollziehbares Modell zur Monetarisierung aller externen 
Umwelt-, Stau- und Gesundheitskosten, welches künftigen Berechnungen von 
Infrastrukturgebühren zugrunde gelegt wird. 
Die Kommission wird dabei von einem Ausschuss unterstützt, der sich aus den 
Vertretern der Mitgliedstaaten zusammensetzt und in dem der Vertreter der 
Kommission den Vorsitz führt. Es gilt das Verfahren nach Artikel 9c Absätze 3 
und 4. 

Artikel 9b 

Die Kommission aktualisiert die Anhänge entsprechend dem technischen Fortschritt oder 
dem Preisanstieg gemäß dem in Artikel 9c Absatz 3 genannten Verfahren. Dabei wird die 
Kommission einheitliche Grundlagen und Prinzipien für die Berechnung der externen 
Kosten erarbeiten. 
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4. Weiteres Verfahren  
 
Die unterzeichnenden Organisationen sind sich der Schwierigkeit bei der Findung des Gemeinsamen 
Standpunktes im Rat bewusst. Nichtsdestotrotz fordern die unterzeichnenden Organisationen das 
Europäische Parlament auf, die zweite Lesung der Richtlinie mit einer starken Position des Parlaments 
abzuschließen, die klar die Interessen des Europäischen Parlaments als Vertretung der europäischen 
Bürger vertritt. 
Die unterzeichnende Organisationen begrüßen einen schnellen Abschluss des Verfahrens, aber nicht 
um jeden Preis. Ohne eine angemessene Behandlung der Frage der externen Kosten ist die Revision 
der Richtlinie wenig sinnvoll.  
Die unterzeichnenden Organisationen fordern die Mitglieder des Europäischen Parlaments mit 
Nachdruck auf, ihre Position mit aller Klarheit zu formulieren und nicht bereits zum jetzigen Zeitpunkt 
einen Kompromiss mit dem Rat zu suchen.   
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Anhang I 
 
Warum sind externe Kosten wichtig? 
 
„Getting the prices right” (Die Preise richtig hinbekommen) war der Titel eines 1993 veröffentlichten 
bahnbrechenden T&E-Berichts und ist seitdem das Motto aller Bemühungen zur 
Wegekostenanlastung. Hauptanliegen des Berichtes war die Botschaft, dass die von den Nutzern 
gezahlten Preise für Verkehr, den von der Gesellschaft für Verkehr gezahlten Preis  widerspiegeln 
müssen. Dazu gehören Infrastrukturkosten und externe Kosten von Emissionen, Unfällen, Stau und 
Lärm. Dadurch  würden für die Nutzer Anreize geschaffen, sich für die am wenigsten schädlichen 
Fahrzeuge, Routen und Verkehrsmittel zu entscheiden. Sie würden nur Fahrten machen, die einen 
gesellschaftlichen Nutzen haben und die vorhandene Infrastruktur effizienter nutzen. Kurz gesagt, die 
richtigen Preissignale würden den Verkehrssektor ökonomisch, fiskalisch, ökologisch und 
gesellschaftlich fairer und effizienter machen. Darüber hinaus, ist das Verursacherprinzip in anderen 
Teilen der Wirtschaft als allgemeines Prinzip anerkannt- wer eine Sache nutzt, muss für deren (Ab-
)Nutzung und eventuelle Schäden aufkommen.  
 
Der potentielle Nutzen einer fairen Kostenanlastung ist groß: insgesamt kostet Verkehr in der EU etwa 
10% des BIP. Faire und genaue Preise würden Einsparungen bei allen Ausgabenpositionen 
ermöglichen.   
 
Die EU-Kommission hat die Wichtigkeit eines nutzerbasierten Preissystems mehrfach betont, zum 
Beispiel im 1995er Grünbuch „Faire und effiziente Preise im Verkehr“ und im 1998er Weißbuch „Faire 
Preise für die Infrastrukturbenutzung“ und zuletzt im 2001 erschienenen Weißbuch „Die europäische 
Verkehrspolitik bis 2010: Weichenstellungen für die Zukunft“.  
In diesem Weißbuch hat sich die Kommission verpflichtet, bis 2002 eine Rahmenrichtlinie für die 
Anlastung von Wegekosten vorzulegen. Dieser Ansatz wurde jedoch 2003 aufgegeben, obwohl 
Regierungsspitzen auf dem Gipfel in Barcelona forderten, dass Verkehrspreise bis 2004 die 
Verkehrskosten abbilden müssten.  Der Rahmen für die europäische Wegekostenpolitik ist noch 
immer unvollständig und zusammenhanglos. Bislang müssen lediglich Eisenbahnbetreiber 
umfassende Infrastrukturgebühren für Personen- und Güterverkehr auf dem gesamten Netz bezahlen 
(Richtlinie 2001/14/EC). 
 
Die neueste Infras/IWW Studie6 schätzt die gesamten externen Kosten des Verkehrs in Europa im 
Jahr 2000 auf etwa 650 Mrd. �  bzw. 7,3% des BIP. Der Straßenverkehr hat hieran mit 83,7% den 
größten Anteil, gefolgt vom Luftverkehr mit 14,7%. Personenverkehr ist für etwa zwei Drittel der 
externen Kosten verantwortlich, Güterverkehr für ein Drittel. Innerhalb des Güterverkehrssektors, ist 
der Straßenverkehrsanteil an den externen Kosten 95%. 
 
Eine Reihe von Studien zeigen die Wichtigkeit der externen Kosten im Verhältnis zu den 
Infrastrukturkosten. Die vorsichtigsten Schätzungen in diesen Studien setzen die externen Kosten bei 
ca. 60% bis 80% der Infrastrukturkosten an. In diesen Zahlen sind nur Kosten für Luftverschmutzung, 
Lärm und Unfälle7 enthalten. Die Unterschiede zwischen den Studien liegen eher in den verschiedenen 
Grundannahmen denn in den angewendeten Berechnungsverfahren.  Obwohl es bislang kein politisch 
abgestimmtes gemeinsames Berechnungsverfahren für die externen Kosten gibt, kann man mit 
einiger Sicherheit die vorgenannten Minimalniveaus für externe Kosten schon jetzt in die Berechung 
vor Nutzergebühren einbeziehen. Der generelle Ausschluss aller externen Kosten dagegen fördert 
lediglich weiterhin eine ökonomisch und ökologisch ineffiziente Nutzung von Verkehrsinfrastruktur.  
 
 

                                                 
6 www.infras.ch 
7 dies sind bei weitem nicht alle bekannten externen Kosten, dazu kommen zum Beispiel Staukosten und 
Klimawandelkosten. Da nicht alle Studien diese Kosten einbeziehen, werden sie auch bei der Bestimmung der 
Minimalniveaus berücksichtigt 
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Verhältnis von Infrastrukturkosten und externen Kosten im Straßengüterverkehr 
Überblick über Ergebnisse der verschiedenen Studien 
 
 

Relation of Infrastructure and External  Costs for in terurban road freight 
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Gelb: Infrastrukturkosten  
Blau: Externe Kosten  
 
 
CE Delft 1999: Efficient prices for transport; estimating the social costs of vehicle use  
 
CE 2003: External and infrastructure costs of road and rail traffic - analysing European studies 
 
ECMT 1998: Efficient Transport for Europe; policies for the internalisation of external costs (Paris) 
 
INFRAS/IWW 2000: External costs of transport, accident, environmental and congestion costs of transport in West-
ern Europe (Zuerich, Karlsruhe): Infras has not included infrastructure costs in its study. Thus, the UNITE infrastruc-
ture costs serve as a reference value. The INFRAS figures have been up-dated in 2004. However, the 1999 figures 
date from a similar period as the other studies, are therefore more comparable and follow also a more conservative 
and cautious approach. 
 
OECD 2003: Working Party on National Environmental Policy Working Group on Transport EXTERNAL COSTS OF 
TRANSPORT IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE. OECD does not include infrastructure costs. In order to be 
on a more conservative site with regard to the external costs, the infrastructure costs from Alpine regions (with more 
expensive infrastructure) serve as a reference (Swiss Federal Office for Statistics ‘Strassenrechnung 2002’). 
 
PETS 1999 (project in the frame of the EU RTD framework programme): PRICING EUROPEAN TRANSPORT 
SYSTEMS Deliverable D10: Transalpine Freight Case Study – Executive Summary July 1999: Infrastructure costs 
according to Swiss Federal Office for Statistics ‘Strassenrechnung 2002’. 
 
Swiss heavy vehicle fee: Swiss Ministry of Environment, Transport, Energy and Communication: Fair and efficient: 
The distance-related Heavy Vehicle Fee in Switzerland, 2004 (external costs for vehicles above 3.5 tons in 1993) 
and Swiss Federal Office for Statistics ‘Strassenrechnung 2002’ (including infrastructure costs for vehicles above 
3.5 tons in 1995). 
 
UNITE 2000-2003 (project in the frame of EU RTD framework programme): UNIfication of accounts and marginal 
costs for Transport Efficiency, several deliverables. 
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Anhang 2 
 
Wo stehen wir im Prozess? 
 
Am 23. Juli 2003 hat die Europäische Kommission ihren „Vorschlag für eine Richtlinie des 
Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 1999/62/EG über die Erhebung 
von Gebühren für die Benutzung bestimmter Verkehrswege durch schwere Nutzfahrzeuge“ vorgelegt.  
Das Dokument findet sich unter:  
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/de/com/2003/com2003_0448de02.pdf 
 
Das Europäische Parlament hat am 20.4.2004 seine Position in erster Lesung verabschiedet. 
Das Dokument findet sich unter:  
http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PUBREF=-//EP//NONSGML+REPORT+A5-2004-
0220+0+DOC+PDF+V0//DE&L=DE&LEVEL=2&NAV=S&LSTDOC=Y 
 
Alle mit dem Vorschlag verbundenen Dokumente und eine Chronologie des bisherigen Prozesses 
finden sich unter:  
http://europa.eu.int/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=de&DosId=184570 
 
Der Verkehrsministerrat hat am 21.April 2005 eine politische Einigung erzielt. Die gemeinsame 
Position wird wahrscheinlich Anfang September erhältlich sein. Ab diesem Zeitpunkt hat das Parlament 
drei bis vier Monate Zeit für die zweite Lesung. Der parlamentarische Prozess sollte demzufolge Ende 
2005 abgeschlossen sein.  
Danach wird der Rat das vom EP in zweiter Lesung verabschiedete Dokument annehmen oder 
ablehnen. Im Fall der Ablehnung durch den Rat folgt das Vermittlungsverfahren zwischen Rat und 
Parlament mit der Kommission als Vermittlerin. Das Verfahren dauert 6-8 Wochen (gemäß EU 
Vertrag). 
 
Die endgültige Entscheidung ist also im Frühjahr 2006 zu erwarten. 
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Anhang 3 
 
Unterzeichnende Organisationen 
 
Bündnis LSVA für Europa  

Bundesarbeiterkammer Österreich  

Gewerkschaft der Eisenbahn Österreich (GdE):  

Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. 

CEE Bankwatch Network  

European Rail Freight Association (ERFA) 

European Rail Freight Customers Platform (ERFCP)  

European Environment Bureau (EEB) 

European Intermodal Association (EIA)  

European Rail Infrastructure Manager (EIM) 

European Transport Workers Federation (ETF) 

Friends of the Earth Europe  

Verkehrsgewerkschaft GDBA 

Allianz pro Schiene e.V.  

European Federation for Transport and Environment (T&E)  

TRANSNET  

 


